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Amtliche Bekanntmachung der Stadt Leichlingen 

57 Beteiligung der Öffentlichkeit an Planungsmaßnahmen 
der Stadt Leichlingen (Rheinland) - Kommunales 
Einzelhandelskonzept 
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Herausgeber Das Amtsblatt der Stadt Leichlingen erscheint in unregelmäßigen Abständen. Es liegt
 
Stadt Leichlingen – Der Bürgermeister zur Einsichtnahme während der Öffnungszeiten an der Information im Rathaus aus.
 
Am Büscherhof 1 – 42799 Leichlingen Das Amtsblatt ist im Abonnement (Jahresgebühr: 40,90 € ) oder einzeln (Gebühr: 2 €
 
Ihre Ansprechpartnerin pro Ausgabe) zu beziehen durch die Stadtverwaltung, Hauptamt. Abbestellungen
 
Fr. Claudia Gerstner -� 02175/992114 müssen bis zum 31.10. eines jeden Jahres der Stadtverwaltung vorliegen.
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Nummer Datum Seite Amtsblatt der Stadt Leichlingen 
26 29.10.2012 166 

Bekanntmachung 

über die Beteiligung der Öffentlichkeit an Planungsmaßnahmen der Stadt Leichlingen 
(Rheinland) 

Kommunales Einzelhandelskonzept für die Stadt Leichlingen 

Der Rat der Stadt Leichlingen (Rheinland) stimmte in seiner Sitzung am 05.07.2012 dem 
kommunalen Einzelhandelskonzept für die Stadt Leichlingen (Entwurfsfassung April 2012) zu und 
beauftragte gleichzeitig die Verwaltung auf Grundlage der vorliegenden Unterlagen mit der 
Durchführung einer Öffentlichkeitsbeteiligung. 

Planungsziel des kommunalen Einzelhandelskonzeptes ist die Stärkung und der Schutz der 
Innenstadt, um hier ein attraktives und konkurrenzfähiges Geschäftszentrum erhalten zu können 
bzw. entstehen zu lassen. Aber auch außerhalb des Zentrums sollen weiterhin eine fußläufige 
Nahversorgung für die Bevölkerung bestehen bzw. entsprechende Sicherungsmaßnahmen der 
Nahversorgung erfolgen. 

Zu der am 13.11.2012 um 19:00 Uhr im Großen Sitzungssaal des Rathauses in 
42799 Leichlingen, Am Büscherhof 1 stattfindenden öffentlichen Informationsveranstaltung lade 
ich die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Leichlingen herzlich ein. 

Leichlingen, den 26.10.2012 

gez. Ernst Müller 
Bürgermeister 
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